
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/10/17 2003/10/0043
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.2005

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §1a;

ForstG 1975 §5 Abs1 lita;

ForstG 1975 §5 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2003/10/0075 E 15. September 2003 RS 2(Hier: Die im Flächenwidmungsplan ausgewiesene Widmung

"Grünland-Kurgebiet" steht einer behördlichen Waldfeststellung daher ebenso wenig entgegen wie die in der Katastral-

oder Grundbuchsmappe ersichtlich gemachte Benützungsart.)

Stammrechtssatz

Ob Wald im Sinne des Forstgesetzes vorliegt, richtet sich nach den Gegebenheiten im Sinne des § 1a ForstG und nicht

nach der Flächenwidmung.
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